
 
 

Informationen zur Datenerhebung nach Artikel 13 und 14 der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
Erhebung von Abfallgebühren 
 
Wir informieren Sie gem. Art.13 und Art. 14 der Datenschutz-Grundverordnung der 
Europäischen Union (DSGVO) im Folgenden über den Umgang mit den bei uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Erhebung der 
Abfallgebühren: 
 
 
1. Zweck und Durchführung der Datenverarbeitung?  
 
Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten ist die 
Sicherstellung des gesetzlichen Anschluss- und Benutzungszwangs nach § 17 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, wonach Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten 
Haushalten verpflichtet sind, diese der kommunalen Müllabfuhr zu überlassen, sowie die mit 
dem Anschluss- und Benutzungszwangs verbundene Erhebung von Abfallgebühren. 
Die Verarbeitung erfolgt damit ausschließlich zu dem Zweck der Satzungsgemäßen Abrechnung 
von Abfallgebühren (hierzu gehören u. A. die Ausgaben-Buchhaltung, automatisierten 
Zahlbarmachung, Auftragserfassung und -abrechnung). 
 
Die erhobenen Daten werden in einer Datenbank gespeichert, welche fortlaufend aktualisiert 
wird. 
 
 
2. Rechtsgrundlagen und Herkunft der Daten 
 
Die vertragliche/gesetzliche Verpflichtung für die Datenverarbeitung ergibt sich aus Art.6 Abs.1 
S.1 c DSGVO i. V. m. spezialgesetzlichen Normen: 
 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 

 Landesabfallgesetz Baden-Württemberg 

 Landkreisordnung Baden-Württemberg 

 Kommunalabgabengesetz 

 Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen des 
Landkreises Heidenheim (Abfallwirtschaftssatzung) 

 Eigenbetriebs- und Handelsrecht 

 Bürgerliches Gesetzbuch 
 
→ Die Daten werden durch den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim erhoben.  
Alle Kontaktdaten finden Sie unter 7. 

  



3. An wen werden Ihre Daten weitergegeben?  
 
Eine Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt an: 
 

 Intern 
o Mitarbeiter der Abteilung Gebührenveranlagung 
o Mitarbeiter der Abteilung Finanzen zur Verwaltung der Gebührenzahlungen und 

zur Verfolgung offener Forderungen und Vollstreckung 

 Extern 
o Komm.ONE.  
o Im Rahmen von Vollstreckungsverfahren ggf. an Gerichtsvollzieher, Banken, 

Arbeitgeber und Städte/Gemeinden (Amtshilfeersuchen) 
o Beauftragte Abfuhrunternehmen (WRZ Hörger, Envicomp, ARS-tec) 
o Beauftragte Firma Wiegesoftware 

 
Eine Übermittlung der Daten in ein Drittland/eine internationale Organisation findet nicht statt.  
 
 
4. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?  
 
Eine Löschung Ihrer gespeicherten Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen 
Fristen. 
 
 
5. Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten?  
 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Ausführung/ Abschluss oben 
genannter Rechtsgrundlagen/ Verträge erforderlich. 
 
 
6. Welche Rechte haben Sie in diesem Zusammenhang? 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder die  
Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17, 18 DSGVO)  

 sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO) oder ein etwaiges 
Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen (Art. 20 DSGVO). 

 Soweit die Zulässigkeit, Ihre Daten zu verarbeiten, ausschließlich auf Ihrer Einwilligung 
beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Verarbeitung der Daten 
bleibt bis zum Widerruf rechtmäßig. 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Sie haben zudem das Recht, Beschwerde bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten unrechtmäßig ist (Kontaktdaten s. u.). 

  



7. Wer sind die Verantwortlichen für den Datenschutz? 
 
Wenn Sie sich zu den hier angesprochenen datenschutzrechtlichen Fragen bei den zuständigen 
Stellen kundig machen, sich ggf. auch beschweren möchten, können Sie sich an folgende Stellen 
wenden: 

 
Verantwortliche Behörde 
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim 

Eigenbetrieb des Landkreises Heidenheim 
Schmittenplatz 5 

89522 Heidenheim 

Tel.: 07321/9505-0  
E-Mail unter  

info@abfallwirtschaft-heidenheim.de 

 
Unsere Datenschutzbeauftragte 
Landratsamt Heidenheim 

Datenschutzbeauftragte 
Felsenstraße 36 

89518 Heidenheim  

Tel.: 07321/321-2254  
E-Mail unter                            

Datenschutz@Landkreis-Heidenheim.de 

 
Landesdatenschutzbeauftragter  

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg  

Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart  
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart  

Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15  
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de  
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